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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

29.08.2017 

Geschäftszahl 

Ra 2017/19/0295 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie Ra 2016/08/0092 B 15. März 2017 RS 1 

Stammrechtssatz 

Zur Darstellung der Zulässigkeit der Revision ist konkret anzuführen, in welchen Punkten das angefochtene 
Erkenntnis von welcher Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht bzw. welche Rechtsfrage der 
Verwaltungsgerichtshof uneinheitlich beantwortet hat. Eine bloße Wiedergabe von Rechtssätzen von 
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes reicht nicht (vgl. etwa den hg. Beschluss vom 28. April 2016, Ra 
2016/07/0025, mwN). 


